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Informationsvorlage 

 
Nr.: I-045/2020 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ausschuss für Bildung und 
Soziales 

21.09.2020 öffentlich 

 
 

Sachstand Jugendarbeit 
hier: Verortung der PKR-Stellen ab 2021 
 
Sachverhalt: 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Havelland hat am 19. August 2020 die Verortung von 
insgesamt 42 geförderten Stellen nach der PKR- Richtlinie (Personalkostenrichtlinie) des Landkreises 
und 10 geförderten Stellen nach der Richtlinie KFoJ („Kreisliches Förderprogramm offene Jugend-
arbeit“) für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2024 beschlossen. 
 
Aufgrund des Einwohnerwachstums und damit auch steigender Bedarfe wurden für die Gemeinde 
Wustermark folgende PKR Stellen vorgesehen: 
 

 0,75 Stelle Schulsozialarbeit Heinz Sielmann Oberschule Elstal (30h/ Woche) 

 0,75 Stelle Schulsozialarbeit Otto Lilienthal Grundschule Wustermark (30h/Woche) 
 

Die Verteilung der Stellen aus dem Kreislichen Förderprogramm offene Jugendarbeit erfolgte für  
Wustermark wie folgt: 
 

 0,80 Stelle offene und mobile Jugendarbeit JC Wustermark (32h/Woche) 

 0,2 Stelle offene und mobile Jugendarbeit JC Elstal (8h/Woche) 
 
Das Jugendbeteiligungsverfahren wurde als Online Abstimmung durchgeführt. Junge Menschen 
konnten mitbestimmen, welche Kriterien bei der Verteilung der PKR- Stellen ein besonderes Gewicht 
haben sollen.  
 
Parallel wurde beschlossen, dass die Trägerschaft der in Wustermark verorteten Stellen neu 
ausgelobt werden. Dies erfolgte aufbauend auf eine Abstimmung mit der Gemeinde Wustermark. 
 
Die Bewerbungsfrist für interessierte und anerkannte freie und öffentliche Träger läuft bis zum 
18.09.2020. 
 
Eine Entscheidung zur Trägerschaft wird durch den Jugendhilfeausschuss des Landkreises 
voraussichtlich im November 2020 getroffen.  
 
 
Finanzierung: 
 
Der Ko-Finanzierungsanteil der Gemeinde beträgt voraussichtlich ca.65.000,00 € (Anteil Gemeinde: 
45 %, Anteil Landkreis: 55% bei PKR, bei KFoJ Anteil Gemeinde 50%, Anteil Landkreis 50%). 
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Da insbesondere durch die PKR- Förderung der neuen Fachkraft in der Schulsozialarbeit an der 
Grundschule Wustermark der Bedarf des Einsatzes frei finanzierter Hilfskräfte ersetzt werden kann, 
sind auch trotz der Mehrausgaben für die Ko-Finanzierung der hier in Rede stehenden Stellen keine 
Mehrausgaben für die personelle Ausstattung der Jugendarbeit insgesamt zu erwarten.  
 
Gleichzeitig steigt aber die Qualität bzw. die Qualifikation des eingesetzten Personals.  
 
Eine Entscheidung wie und in welchem Umfang die frei finanzierten Stellen weitergeführt werden 
sollen, ist in einer der nächsten Gremienrunden zu entscheiden. 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
1.) Verortung von PKR- Stellen für die Jahre 2021 – 2024 
2.) Verortung der Stellen aus dem Kreislichen Förderprogramm für die Jahre 2021 - 2024 

 
 
Az.:  
09.09.2020 
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